
per E-Mail an  
 
diverse Strom- und Gasnetzbetreiber 
 
sowie Stromlieferanten und Gasversorger 
 
 

 
 
 
Mitteilung an den Kunden über die der Teilbetragsberechnung zugrundeliegende 
Menge in kWh gem § 81 Abs 5 ElWOG 2010 bzw § 126 Abs 6 GWG 2011 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Gem § 81 Abs 5 ElWOG 2010 bzw § 126 Abs 6 GWG 2011 idF BGBl I Nr 174/2013, sind 

Teilbeträge sowohl für die Netznutzung als auch für die Energielieferung auf sachliche und 

angemessene Weise auf Basis des Letztjahresverbrauches zu berechnen. Liegt kein 

Jahresverbrauch vor, so sind die Teilbeträge auf Basis des zu erwartenden Strom- bzw 

Gasverbrauchs, aufgrund der Schätzung des Verbrauchs vergleichbarer Kunden, zu 

berechnen. Die der Teilbetragsberechnung zugrundeliegende Menge in kWh ist dem Kunden 

schriftlich oder auf dessen Wunsch elektronisch mitzuteilen. 

 

Die E-Control geht davon aus, dass die genannte Angabe sowohl auf der Jahresabrechnung 

(falls mit dieser gleichzeitig der erste Teilbetrag vorgeschrieben wird) als auch auf der ersten 

Teilbetragsvorschreibung nach einem Lieferantenwechsel bzw. nach Einzug in eine neue 

Anlage anzugeben ist. Aus den der Behörde von Kunden vorgelegten Rechnungen ist 

ersichtlich, dass diese Information bei vielen Unternehmen noch fehlt. 
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Im Hinblick auf die an den Kunden zu erfolgende Mitteilung über die der 

Teilbetragsberechnung zugrundliegende Menge in kWh ersuchen wir Sie daher binnen 4  

Wochen um Stellungnahme, inwieweit eine Umsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung 

bereits erfolgt ist (Beilage einer Musterrechnung), bzw wenn dies noch nicht geschehen ist, 

bis wann eine Umsetzung erfolgen wird.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Energie-Control Austria  

 

 
 
DI Walter Boltz DI (FH) Mag. (FH) Martin Graf, MBA 
Vorstand Vorstand 


